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Tagesordnungspunkt 4: Informationen zu Dr. Philipp Kreibohm 
 
Dr. Philipp Kreibohm wurde 1976 in Arnsberg geboren. Er studierte an der Freien Universität 
Berlin und wurde von der Rechtsanwaltskammer Berlin zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. 
Außerdem promovierte er in Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin. Im Jahr 2005 
fing Herr Dr. Kreibohm als Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP an. Im Jahr 
2007 wechselte er zur The Boston Consulting Group GmbH als Senior Associate. Im selben Jahr 
wechselte Herr Dr. Kreibohm zur Rocket Internet SE (damals Rocket Internet GmbH) als einer der 
Gründungsgeschäftsführer. Im Jahr 2009 war er einer der beiden Gründer der FP Commerce 
GmbH, der Rechtsvorgängerin der home24 SE, und war bis 2019 Mitglied des Vorstands. 
Seitdem ist Herr Dr. Kreibohm aktiver Investor in verschiedenen führenden Internet- und 
Technologieunternehmen. 

Herr Dr. Kreibohm ist derzeit kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von 
§ 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 Aktiengesetz. 

Herr Dr. Kreibohm ist derzeit Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 
Aktiengesetz: 

 MODIFI B.V. (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

Abgesehen von der aktiven Verwaltung seiner Investments übt Herr Dr. Kreibohm derzeit keine 
weiteren wesentlichen Tätigkeiten im Sinne von Ziffer C.14 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex aus. 

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der 
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zwischen 
Herrn Dr. Kreibohm einerseits und den Gesellschaften des home24 SE-Konzerns, deren Organen 
oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der 
Gesellschaft beteiligten Aktionär andererseits, auch weil er seit mehr als zwei Jahren nicht mehr 
Mitglied des Vorstands der Gesellschaft ist, sodass Herr Dr. Kreibohm als unabhängig im Sinne 
von Ziffer C.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex gilt. 

 


